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1 Betreuungsberufe 
 
 
1.1  Anerkannte pädagogische Ausbildungen 
 

– KindererzieherIn HF 
– Fachfrau/Fachmann Betreuung EFZ (FaBe alle Fachrichtungen, SozialagogIn, 

KleinkinderzieherIn) 
– KindergärtnerIn (ehemaliges Diplom eines Kindergartenseminars) 
– HortnerIn (ehemaliges Diplom des Kindergarten- und Hortseminars im Kanton 

Zürich) 
– Lehrpersonen (Diplomierte Lehrpersonen für die Vorschul- oder Primarschulstufe 

EDK; Diplom in anthroposophischer Pädagogik; Diplom AMI Association 
Montessori International) 

– SozialpädagogIn HF 
– Pädagogisches Fachdiplom „Leitung in Kindertagesstätten“ (vgl. 2.3) 

 

 
1.2  Anerkannte Ausbildungen nach mindestens dreimonatiger spezifischer Berufs-

erfahrung (bei einem 100%-Pensum; bei weniger Beschäftigungsumfang ver-
längert sich die Dauer verhältnismässig) in der Kinderbetreuung und/oder be-
reichspezifischer Weiterbildung im Umfang von 160 Lernstunden  

 
– PädagogIn (Bachelor of Science) 
– Klinische HeilpädagogIn (Bachelor of Science) 
– SozialpädagogIn FH 
– Soziokulturelle AnimatorIn FH  
– SozialarbeiterIn FH  
– PsychologIn mit Schwerpunkt Kind und Jugend (FH oder Master of Science) 
 

 
 
1.3  Mitarbeitende in Ausbildung 
 

Folgende Mitarbeitende in Ausbildung zählen ab Beginn der Ausbildung zum ausge-
bildeten Fachpersonal.  
 
– Studierende HF Kindererziehung oder HF Sozialpädagogik 
– Lernende Fachfrau/Fachmann Betreuung in der verkürzten beruflichen 

Grundbildung und einem Mindestalter von 25 Jahren 
 
Das hat ausschliesslich Auswirkungen auf den Personalschlüssel und bedeutet nicht, 
dass diese Auszubildenden bereits qualifiziert sind und von Beginn der Ausbildung an 
Funktionen einer Gruppenleitung übernehmen. 
 
Die Empfehlung 1.3 gilt für die Deutschschweiz und das Tessin. Auf Grund anderer 
Ausbildungstradition und kantonaler Richtlinien gilt sie nicht für die französische 
Schweiz. 
 
– Lernende in der dreijährigen beruflichen Grundbildung Fachfrau/Fachmann 

Betreuung und VorpraktikantInnen gelten nicht als Fachpersonen. 
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1.4  Ausländische Diplome 
 

Ausländische Diplome müssen vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und In-
novation SBFI resp. von der Erziehungsdirektorenkonferenz EDK beurteilt werden. 
 

 
 

2 Leitung in Kindertagesstätten 
 
2.1  Ab dem Jahr 2020 

 

1. Höhere fachliche Ausbildung (HF, FH, Uni) als Fachperson in Kindertagesstätten  

und 

2. Führungsweiterbildung im Umfang eines CAS (10 ECTS oder 250 bis 300 Lern 
stunden), wie zum Beispiel 

 
– CAS an einer Fachhochschule „Führen in Non-Profit-Organisationen“ 
– MMI-Zertifikat „Leiten von Tageseinrichtungen für Kinder“ 
– Höhere Fachprüfung „InstitutionenleiterIn in sozialen und sozialmedizinischen 

Institutionen“, zum Beispiel an der bke 
 
2.2 Bis zum Jahr 2020 
 

Anerkannte Ausbildung gemäss 1.1 und 1.2 und Führungsweiterbildung (Abschluss 
bis Ende 2013) 
– Kitaleitungsausbildung MMI oder bke 
– Höhere Fachprüfung „InstitutionenleiterIn in sozialen und sozialmedizinischen 

Institutionen“ 
– Andere Führungsweiterbildungen im Umfang eines CAS an einer Fachhochschule 

(10 ECTS oder 250 bis 300 Lernstunden) 
 
2.3 Übergang für erfahrene Kitaleitungen:  

Pädagogisches Fachdiplom „Leitung in Kindertagesstätten“ 
 

Das Fachdiplom ist auf Leiterinnen und Leiter in Kindertagestätten ausgerichtet mit 
einer Fachausbildung auf Sekundarstufe II  (KleinkinderzieherInnen oder Fachperson 
Betreuung) sowie einem Kitaleitungs- oder Führungskurs (z.B. von MMI, bke) und 
langjähriger Berufserfahrung.   
– Bei Kursbeginn ist ein Nachweis von mindestens 5 Jahren Berufserfahrung als 

Leiterin / Leiter einer Kindertagesstätte erforderlich. 
– Zugelassen sind Personen, deren Kitaleitungs- oder Führungskurs spätestens im 

Jahr 2013 begonnen hat.  
– Der erfolgreiche Abschluss der Weiterbildung führt zu einem Fachdiplom von 

KiTaS. Dieses Fachdiplom wird auch nach 2020 als fachliche Qualifikation für 
Leitungen in Kindertagesstätten anerkannt.  

– Der Kurs wird voraussichtlich mindestens bis ins Jahr 2020 angeboten. 


